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POSTFACH 213 

Bundesministerium fU� Finanzen 
HimmeZpfo�tgaBse 8 

1011 WIEN 
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.••••• t 
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Un •• , Z.'oh... Ihr Soh,.,b." vom Ihr Z.lch.n Wien 29, Mai J. 98,5 
KAD.D�.E!Hu!844!85 11.Mä�z 1985 02.08 2401!1-IV!8!85!2 

a .... uftl 

Entwu�f eines Bundesgesetzes� mit dem Maßnahmen auf dem Gebiet 
des Bewe�tungs�eohtes get�offen und das 'Bewe�tungsgesetz 1955 
das 0�undsteue�gesetz'1955 und das 'Ve�m(jgensteue�gesetz 1954 
geände�t we�den (Bewertungsände�u�gsge8et� 1985), 

Mit dem vo�liegenden Gesetzesentwu�f soll eine�seits 
der fälZ-ige Hauptfestste�lung'Bzeitpun'k,t 've�sohoben und eine 
te�minliohe Oleiqhsohaltung mit dem ve�m(jgensst��e�liohen 
Hauptve�anlagungszeitpunkt bz�. mit dem Hauptfes�8tellungszeit
punkt fü� den Einheitswe�t des' !3et:�iebsve�m(jgens h(3,!,beigefUh�t 

, , , 
we�den. - Ande�e�seits soZl damit eine Anhebung de� Einheits-
we�te in bet�äohtliohem Ausmaß du�ahgejUh�t we�den. E�ste�e 
Zielvorstellund ist - sohon aus O�Unden de� Ve�waltu�g8(jkonomie -
du�ahaus zu beg�Ußen. 
Schwe�ste Bedenken hingegen sind gegen die seh� deutliohen 
Anhebungen de� Einheitswe�te anzumeZden. 
Die Einheitswe�te - und somit das Bewertungsgesetz - spielen 
bekanntlich eine bet�ächtliche steuerliche� und den Abgabe
pflichtigen auch belastende Rolle und zwa� in einer einkommens
unabhängigen Fo�m. '- 'Die Ve�m(jgenssteuer� G�undsteue�� E�b
schafts-und Sohenkungssteuer we�den z.B. ohne Ansehung de� Tat
sache� ob aus dem Steue�gegenstand EinkUnfte fließen oder nicht 

:�I (a.B. bei er·t�agslosem G�undbesitz)� erhoben. Man kann in diesem 
'li 

. ,:::Zusammenhang vom P�inzip he� �uhig VOn einer "quasi-k;nfiaka: 
to�iBchen Be8teue�ung/l sprechen. Ist de� Steue�pflichtige nicht 
in de� Lage� aus laufendem Einkommen die betreffenden Steue�n 
zu �ahlen� bleibt ihm nichts ande�es Ub�ig� als die Substanz 
des Steue�gegen8tandes ( = Ve�m(jgen� z.B.G�undbesitz)anzugreifen. 

14/SN-143/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



-2-

Vor diesem Hintergrund mUssen wohZ �uch die PZane der 
empfindlichen Erh6hung der Einheitswerte gesehen werden. 
Angesichts der in den Erlauternden Bemerkungen umrissenen 
Gr6ßenordnung von 50%� die im Ubrigen aus' verschiedenen GrUnden 
nioht naohvolZzie'hbar ist� .ersoheint der Hinweis ..der Erlauterungen 
auf den [:}·f,nhei tswert als "mäßigen s teueX'Ziohen Wert" nicht mehr 
ber·echtigt. 
Die Erhdhungsbetrage bei den einzelnen BaukZassen Ziegen -
zumindest im linea�en Vergleich' (soweit dieser Uberhaupt m6glich 
ist) - betrachtlich Uber 50%� 

So werden z.B. die Ansatze fUr Krankenhauser und Sanatorien von 
bisher max.S 500�-- auf max� $ 1.850�-- pro m3� oder die 
Ansätze fUr Einfamilien�auser von.bisher max.S 650�-- auf max. 
S 1.600�-- angehoben. 

Damit wird wohl ein entscheidender Schrit� in Riohtung Annäherung 
an die wahren Werte getätigt. 

Auch die in das Teffen gefahrte generelle Preissteigerung� 
z. B. auf dem Sektor der LiegenschaftenJ' kann nicht. \undifferenziert 

. . .. \ 

zur Kehntnis genommen werden. Der Hdhepunkt der Pr��ssteigerun� 
auf dem GrundstUcksektor ist sioherlich vorbei - vor'4lZem haben 

::. 

sich große Unterschiede zwischen "bebauten GrundstUcken mit 
spezieller Verwendung (Geschaftsgrund�tUake)':oder ander�n Grund· 
stUcken ergeben. 
Was in diesem Zusammenhang entscheidend ist: Die Anhebung der 
Einheitswerte und somit Annaherung an die wahren Werte wird 
nicht begleitet von der wiederholt geforderten Anpassung der 
einschlägigen Steuerfrei-und Absetzbetrage. - Dies gilt vor allem 
fUr den momentan zwar nicht zur Diskussion stehenden - jedoch 
filr d'ie Betroffenen außerst wichtigen - ertragssteueTiZichen Bereich. 

Man wird also nicht ohne weiteres Werterh6hungen ohne adaquate 
Anpassungsmaßnahmen bei Absetz-Freibetragen durchfUhren kdnnen. 

�aß Härten und Verzerrungen erwartet werden� kann aus der Fest
:I�tellung der ErZäuternden Bemerkunge'(t UbeYl die EinfUh'r'ung ent-,. 

" I  , , ' I , , •• 

sprechender ateuerlicher BegZeitmaßnahmen (im FaZle der Notwendigkeit) 
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ent�ommen we�den, Die, aste��eiahisahe X�ztekdmme� 'ist de� 
Auffassung� daß p�ima� du�ah wenige� d�astisahe Anhebung de� 

, 
' , 

Einheitswe�te Ha�ten ve�mieden und ande�e�seits sahon jetzt 
M�gZiahkeiten de� Ve�meidung Von Ha�ten eingebaut we�den soZ��n. 
- Dies z,B, du�ah ein entsp�eahend ve�besse�tes System Von 
KU�zungsbestimmungen, 

Insgesamt muß die Osterreiahisahe Xrztekammep im Interesse de� 
ErhaZtung der M�gZiahkeiten de� Ve�m�gensbiZdung die vo�ge8ihene 
Erh�hung der Einheitswerte abZehnen. 

1 

,I' , 

gez, VP,OMR,Dr.H,PfZaum eh, 
Leite� des Steue��eferatea 

g'ez, KAD. Dr. H, Err(A\e�ge� eh, 
Steue�kon8u Zen t .';'i,,' 

11, 
'i 

, i . .... 
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